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AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE 
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters  
 

 

In der nächsten Woche gelten folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Unterwachingen und in 

Hausen am Bussen:  

• Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

• Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per E–Mail unter info@hausen–am–bussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Reisig für die Funkenfeuer in Hausen am Bussen und in Unterwachingen 
 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Bürgerschaft unserer Gemeinden auf den Reisigplatz in Richtung 

Kreisgarten in Hausen am Bussen und auch in Unterwachingen auf den Funkenplatz geeignetes 

Brennmaterial (Christbäume und Reisig) bringen kann. 

Es darf kein Altholz, z. B. Paletten oder Bauholz (Bretter, Balken usw.) untergemischt sein bzw. ab-

gestellt werden. Die Entsorgung von solchen Materialien stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften 

der Abfallbeseitigung dar. 

Ansonsten sind die vorhandenen Entsorgungsmöglichkeiten (Kompostwerk Litzholz) zu nutzen. 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Kindergarten – Abrechnung der Fahrtkosten –  
 

 

Wie bekannt, erstattet die Gemeinde jeweils 10,50 € (50 %) pro Monat an den Fahrtkosten der Kin-

dergartenkinder.  
 

Wir nehmen die Abrechnung von den Monaten September 2025 bis Dezember 2025 derzeit vor und 

bitten, die Nachweise (Fahrkarten) bis spätestens Montag, den 19. Januar 2026 in den Rathaus–

Briefkasten bzw. im jeweiligen Rathaus abzugeben.  

– Bürgermeisteramt –  
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Abfallkalender Januar 2026 
 

 

In den Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen sind folgende Abfuhren vorgesehen: 

• Montag, 12. Januar 2026   Restmüll 

• Montag, 19. Januar 2026   Biomüll 

• Dienstag, 20. Januar 2026   Gelber Sack 

• Freitag, 23. Januar 2026   Blaue Tonne 

• Montag, 26. Januar 2026   Restmüll 
 

Eine Übersicht mit den Abfuhrterminen der „Blauen Tonne“ für das Jahr 2026 sind heute dem 

Amtsblatt beigefügt. Bitte beachten: Die Abfuhren durch die Firma Gebr. Braig GmbH & Co. 

KG erfolgen in diesem Jahr jeweils freitags. 

– Bürgermeisteramt – 

 
 

Containertausch für Altglas, Altpapier und Kartonagen 
 

 

Bei der Einsammlung von Altpapier und Altglas über die Depotcontainer und auf den Wertstoffhöfen 

und Entsorgungszentren erfolgte zum 1. Januar 2026 ein Unternehmerwechsel. Künftig führt die 

Firma Remondis mit der Niederlassung in Ulm die Sammlung im Auftrag des Alb–Donau–Kreises 

durch. Die Depotcontainer für Altpapier / Kartonagen wurden in Hausen am Bussen und in Unter-

wachingen bereits getauscht.  
 

Die Blaue Tonne ist eine private Sammlung der Firma Gebr. Braig GmbH & Co. KG und ist von 

der Umstellung nicht betroffen. 
 

Im Laufe des Monats Januar 2026 werden die Container für Altglas getauscht. 
– Bürgermeisteramt –  

 
 

Statistik 2025 der Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen  
 

 

Statistiken Hausen am Bussen Unterwachingen 

Geburten 4 0 

Sterbefälle 3 4 

Eheschließungen 3 0 

Zuzüge 10 10 

Wegzüge 21 10 

Einwohner insgesamt 277 193 

Gemeinderatssitzungen 11 12 

Amtsblattausgaben 49 49 

Personalausweise  34 30 

Reisepässe  25 18 

Bauanträge  3 1 

Polizeiliche Führungszeugnisse  12 11 

Gewerbe–Anmeldungen 3 4 

Gewerbe–Abmeldungen 1 3 



 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

 
 

 

 

  Gemeinde Unterwachingen            Alb–Donau–Kreis 
 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
 

 

 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden–Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 

11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden–Württemberg hat der Gemeinderat der 

Gemeinde Unterwachingen am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrich-

tung zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die 

Gemeinde Unterwachingen. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte 

vornehmen lassen. 

 

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungseigentü-

mer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte 

gleichstehen. 

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Wasser 

auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tatsächlich 

Wasser entnimmt. 

 

§ 3 Anschluss– und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Unterwachingen liegenden Grundstücks ist 

berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung 

mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 

(2) Das Anschluss– und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 

eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, 

dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert 

wird. 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt wer-

den, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 

oder betrieblichen Gründen der Gemeinde Unterwachingen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder 

besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Be-

nutzung gestatten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb 

zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 

 

§ 4 Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, diese 

Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öffentliche 

Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu ei-

ner solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Ge-

bäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen. 



(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, 

wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 

Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe 

schriftlich bei der Gemeinde Unterwachingen einzureichen. 

 

§ 5 Benutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, haben 

die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenommen hiervon ist 

die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der Gartenbewässerung. 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn die 

Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemein-

wohls nicht zugemutet werden kann. 

(3) Die Gemeinde Unterwachingen räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des 

ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm ge-

wünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der 

Gemeinde Unterwachingen einzureichen. 

(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde Unterwachingen vor Errichtung einer Eigengewin-

nungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von sei-

ner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich sind. 

 

§ 6 Art der Versorgung 

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der 

Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Gemeinde Unterwachingen ist verpflichtet, das Wasser un-

ter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffen-

den Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Was-

sers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der 

Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 

zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen. 

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die 

über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vor-

kehrungen zu treffen. 

 

§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechungen 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschluss-

leitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung erfor-

derlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange die Gemeinde Unterwachingen an der Versorgung durch höhere Gewalt 

oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert 

ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger 

Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde Unterwachingen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßig-

keit unverzüglich zu beheben. 

(3) Die Gemeinde Unterwachingen hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer 

beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die 

Pflicht zur Unterrichtung entfällt, wenn sie 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde Unterwachingen dies 

nicht zu vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

 

 



§ 8 Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mieter und ähn-

lich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung der Gemeinde Unterwachingen zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn 

dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-

stehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder auf-

grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Die 

Gemeinde Unterwachingen kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies 

zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde Unterwachingen 

vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorüber-

gehenden Zwecken. 

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorüber-

gehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Gemeinde Unter-

wachingen mit Wasserzählern zu benutzen. 

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind über 

ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde Unter-

wachingen zu treffen. 

(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die Wasserab-

nehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies insbesondere we-

gen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt zumutbar und aus hygieni-

schen Gründen vertretbar ist. 

  

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs 

(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er dies 

der Gemeinde Unterwachingen mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. 

Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung eingestellt, so haftet der An-

schlussnehmer der Gemeinde Unterwachingen für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung erge-

benden Verpflichtungen. 

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne 

damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

 

§ 10 Einstellung der Versorgung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 

Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich 

ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-

einrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Ein-

richtungen der Gemeinde Unterwachingen oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-

wassers ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgaben-

schuld trotz Mahnung, ist die Gemeinde Unterwachingen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen 

nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt, dass die Folgen der 

Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht be-

steht, dass der Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde Unterwachingen 

kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

(3) Die Gemeinde Unterwachingen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 

die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung 

und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 



§ 11 Grundstücksbenutzung 

(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Lei-

tungen einschließlich Zubehör zur Zu– und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versor-

gungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. 

Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom An-

schlussnehmer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder 

für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn 

die Inanspruchnahme der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutba-

rer Weise belasten würde. 

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beab-

sichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bis-

herigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde Unter-

wachingen zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks, so 

hat der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Ein-

richtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde Unterwachingen noch fünf Jahre unent-

geltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 

Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-

flächen bestimmt sind. 

 

§ 12 Zutrittsrecht 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde Unter-

wachingen im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden–Württemberg und des § 99 der Ab-

gabenordnung den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen zu gestat-

ten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 

Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen 

(Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 
II. HAUSANSCHLÜSSE, ANLAGE DES ANSCHLUSSNEHMERS, MESS-

EINRICHTUNGEN 
 

§ 13 Anschlussantrag 

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des Hausanschlusses 

ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde Unterwachingen erhältlichen Vor-

drucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen bei-

zufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben: 

1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschlussnehmers 

(Wasserverbrauchsanlage); 

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage eingerichtet 

oder geändert werden soll; 

3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel von Gewerbebetrieben 

usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätzten 

Wasserbedarfs; 

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau und Be-

trieb zusammenhängenden Mehrkosten. 

 

§ 14 Haus– und Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des An-

schlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptab–



sperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der Gemeinde Unterwachingen herge-

stellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Gemeinde Un-

terwachingen. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs– und Grünflächen verlaufen (Grundstücksan-

schlüsse), sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des 

Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde Unter-

wachingen bestimmt. Die Gemeinde Unterwachingen stellt die für den erstmaligen Anschluss eines 

Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4) Die Gemeinde Unterwachingen kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse 

sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch 

Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; sie 

sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die 

sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausan-

schluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere 

das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen, sind der Gemeinde Unterwachingen un-

verzüglich mitzuteilen. 

 

§ 15 Kostenerstattung 

(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde Unterwachingen zu erstatten: 

1. die Kosten der erstmaligen Herstellung des Hausanschlusses. 

2. die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der not-

wendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), 

der in öffentlichen Verkehrs– und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2). 

3. die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der wei-

teren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). Zu diesen Kosten gehören 

auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten be-

anspruchten Flächen. 

Hinzu tritt die gesetzliche geschuldete Umsatzsteuer. 

(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab (würt-

tembergisches Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der Ver-

sorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt gelassen. 

Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung dieser 

Teilstrecke trägt die Gemeinde Unterwachingen. 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, im 

Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach 

Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile der 

Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer 

bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausan-

schlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberech-

tigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig. 

 

§ 16 Private Anschlussleitungen 

(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern und zu 

erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen. 

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den Best-

immungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde Unterwachingen 

und verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist die Anschluss-

leitung auf sein Verlangen von der Gemeinde Unterwachingen zu übernehmen. Dies gilt nicht für 

Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 



(3) Unterhaltungs–, Änderungs– und Erneuerungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen 

sind der Gemeinde Unterwachingen vom Anschlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 

hinter dem Hausanschluss – mit Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde Unterwachingen – 

ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet 

oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher 

oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errich-

tet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Verände-

rungen dürfen nur durch die Gemeinde Unterwachingen oder ein von der Gemeinde zugelassenes In-

stallationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu über-

wachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso 

können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter Plombenverschluss ge-

nommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstat-

tung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde Unterwachingen zu veranlassen. 

(4) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine 

CE–Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern 

diese CE–Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das Produkt oder 

Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Brachen Zertifizierers trägt, insbesondere das DIN–DVGW–

Zeichen oder DVGW–Zeichen. Produkte und Geräte, die 

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

rechtmäßig hergestellt worden sind oder 

2. in einem anderen Mitgliedstatt der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-

stellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die nicht den technischen Spezifikationen der 

Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchge-

führten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutsch-

land geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreich wird. 

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Was-

serabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde Unterwachingen oder Dritter 

oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

 

§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschluss-

nehmers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde Unterwachingen über das Installations-

unternehmen zu beantragen. 

 

§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

1) Die Gemeinde Unterwachingen ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und nach 

ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 

aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten 

lassen, so ist die Gemeinde Unterwachingen berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu ver-

weigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss 

an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde Unterwachingen keine Haftung für die Mängelfrei-

heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Ge-

fahr für Leib und Leben darstellen. 

 



§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

Die Gemeinde Unterwachingen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausan-

schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Grün-

den der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 

Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vor-

herigen Zustimmung der Gemeinde Unterwachingen abhängig gemacht werden. Die Zustimmung 

darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefähr-

den würde. 

 

§ 21 Messung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen stellt die verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen 

(Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchs-

einrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die 

Kosten der Messung nicht im Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung 

der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-

gungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung 

und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der Gemeinde Unterwachingen. Sie hat den An-

schlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Ver-

langen des Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung 

einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 

(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Messein-

richtungen, soweit ihn daran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störun-

gen dieser Einrichtungen der Gemeinde Unterwachingen unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, 

die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz– und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

(4) der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabnehmer gestattet. 

Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde Unterwachin-

gen ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der Wasserzinsberechnung zu-

grunde zu legen. 

 

§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eich-

behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess– und Eichgesetzes verlangen. 

Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde Unterwachingen, so hat er 

diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde Unterwachingen zur Last, falls die Abweichung 

die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 

 

§ 23 Ablesung 

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Gemeinde Unterwachingen abgelesen. 

Der Anschlussnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

(2) Solange der Beauftragte der Gemeinde Unterwachingen die Räume des Anschlussnehmers 

nicht zum Ablesen betreten kann, darf die Gemeinde Unterwachingen den Verbrauch auf der Grund-

lage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichti-

gen. 

 

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten 

nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzäh-

lerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 



2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind 

oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 

jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, 

wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beein-

trächtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 

 

III. WASSERVERSORGUNGSBEITRAG 
 

§ 25 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde Unterwachingen erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, 

Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungs-

beitrag. 

 

§ 26 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene Grundstücke, 

für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, 

wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung 

der Gemeinde Unterwachingen zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich angeschlos-

sen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt 

sind. 

 

§ 27 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer 

des Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des 

Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs– 

und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs– und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-

gentumsanteil beitragspflichtig. 

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs– oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 

Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

§ 28 Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfa-

chung der Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird auf eine 

volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet wer-

den. 

 

§ 29 Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der zulässi-

gen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder 

die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 

50 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tat-

sächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 



Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die ledig-

lich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 

Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch 

genutzte Flächen. 

2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

§ 30 Nutzungsfaktor 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfak-

tor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00, 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 

4. bei vier– und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 

5. bei sechs– und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung 

zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor 

von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs– oder Grünflächengrundstücke, deren 

Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil 

mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, 

Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 bis 34 finden keine Anwendung. 

 

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Ge-

schosszahl festsetzt 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist 

im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschosse 

gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen 

mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

 

§ 32 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine Bau-

massenzahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so gilt als 

Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 

wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-

len, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 

genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grundstücks-

fläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-

rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-

kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 33 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 

baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Voll-

geschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der ma-

ximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe 

der baulichen Anlage geteilt durch 

1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-

gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 



das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-

gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Voll-

geschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der ma-

ximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, 

so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-

gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-

gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 

genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl sowohl 

die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Trauf-

höhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in eine Geschosszahl umzurech-

nen. 

 

§ 34 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung im 

Sinne der §§ 31 bis 33 besteht 

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Bebau-

ungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der nähe-

ren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der genehmig-

ten Geschosse. 

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 37) gel-

tenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Ge-

schosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO gilt als Geschosszahl 

die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt 

durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine 

volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die voraus–gehende volle Zahl abgerundet wer-

den. 

 

§ 35 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstanden ist 

oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl 

der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen all–gemein zugelassen 

wird; 

2. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelas-

sen wird; 



3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bis-

her nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 

entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-

zung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere Beitrags-

pflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 

 

§ 36 Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 28) 1,85 €. Hinzu 

tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

 

§ 37 Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

1. in den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsan-

lage angeschlossen werden kann; 

2. in den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung; 

3. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 

Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB; 

4. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 

eingetragen ist; 

5. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch einge-

tragen ist; 

6. in den Fällen des § 35 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teilflächenab-

grenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere mit dem 

Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Be-

bauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, 

jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 49 Abs. 3. 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen Wasserversorgungsanla-

gen hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die 

Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 

(3) Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem unmittel-

baren Anschluss an öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich. 

 

§ 38 Fälligkeit 

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 

 

§ 39 Ablösung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, 

mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren. 

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 

Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
IV. BENUTZUNGSGEBÜHREN 
 

§ 40 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde Unterwachingen erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

Grund– und Verbrauchsgebühren. 

 



§ 41 Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des Gebühren-

schuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf 

den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) In den Fällen des § 43 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 42 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 

bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

Maximaldurchfluss (Qmax)  3 und 5 7 und 10  20 

Nenndurchfluss (Qn)   1,5 und 2,5 3,5 und 5 (6)  10 

„€ (netto) / Monat“   0,50  0,65   1,50 

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr. 

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals ein-

gebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger 

Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger als einen 

Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine 

Grundgebühr berechnet. 

 

§ 43 Verbrauchsgebühren 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 45) berechnet. Die Ver-

brauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 5,20 € („netto“). 

 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 

Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 5,20 € („netto“). 

 

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die 

Gebühr (netto, einschließlich Grundgebühr gemäß § 42 und 7 % Umsatzsteuer) pro Kubikmeter 

5,20 €. 

 

§ 44 Gemessene Wassermenge 

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage, 

wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter 

dem Wasserzähler) verlorengegangen ist. 

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eichordnung zu-

lässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, so schätzt 

die Gemeinde Unterwachingen den Wasserverbrauch gemäß § 162 Abgabenordnung. 

 

§ 45 Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit 

Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 

Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen An-

schlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen An-

schlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der Baumaß-

nahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 

(4) In den Fällen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 



§ 46 Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Voraus-

zahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. Beginnt 

die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Be-

ginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und der 

Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden die Vo-

rauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes und des geschätz-

ten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebühren-

schuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 47 Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die 

Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die 

geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 

durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zahlung fäl-

lig. 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 

 
V. ANZEIGEPFLICHTEN, ORDNUNGSWIDRIGKEITEN, HAFTUNG 
 

§ 48 Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde Unterwachingen anzuzeigen: 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen 

Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs– und Teileigentum; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung zusätzlicher 

Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung ändern oder 

sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der An-

schlussnehmer. 

(3) Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Gemeinde Unterwachingen mitzuteilen, 

wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und 

§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als 

Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf ihnen 

genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bis-

herige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der 

Anzeige bei der Gemeinde Unterwachingen entfallen. 

 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden–Württemberg handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ent-

nimmt, 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde Unter-

wachingen weiterleitet, 



4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der Gemeinde 

Unterwachingen mitteilt, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, anderer ge-

setzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik er-

richtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die nicht entsprechend den anerkann-

ten Regeln der Technik beschaffen sind, 

7. entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass Störungen ande-

rer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde Unterwachingen 

bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung 

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

§ 50 Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde Unterwachingen aus dem Be-

nutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserabnehmers, es sei 

denn, dass der Schaden von der Gemeinde Unterwachingen oder einem ihrer Bediensteten oder einem 

Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist; 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch 

grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde Unterwachingen oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrich-

tungsgehilfen verursacht worden ist; 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 

Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde Unterwachingen verursacht wor-

den ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 

Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 

Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Gemeinde Unter-

wachingen ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die mit der Schadensverursa-

chung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 

als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kennt-

nis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 €. 

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 

Abs. 1) und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkei-

ten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die Gemeinde Unterwachingen dem Dritten gegen-

über in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis. 

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rah-

men seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter Handlung keine 

weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen 

sind. Die Gemeinde Unterwachingen weist den Anschlussnehmer darauf bei Begründung des Benut-

zungsverhältnisses besonders hin. 

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde Unterwachingen oder, 

wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer 

das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuer-

legen. 

 

§ 51 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere infolge ei-

ner unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden Benutzung 



oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung entstehen. Der Anschlussnehmer haftet für Schä-

den, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzuführen sind. 

(2) Der Haftende hat die Gemeinde Unterwachingen von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 

die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Ver-

brauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Gesamtschuldner. 

 
VI. STEUERN, ÜBERGANGS– UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 52 Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen 

Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die 

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 

§ 52 Inkrafttreten 

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabe-

schuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung vom 

23.03.2011 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens– oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden–

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 

der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Unterwachingen geltend gemacht wor-

den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind. 

 

 

Ausgefertigt! 

 

Unterwachingen, den 17. Dezember 2025 

 

 
 

Timo Schulze 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Gemeinde Unterwachingen            Alb–Donau–Kreis 
 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) 
 

 

 

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden–Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 

Gemeindeordnung für Baden–Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kom-

munalabgabengesetzes für Baden–Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Unter-

wachingen am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Ab-

wassers als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass das Abwasser 

über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage gelangt oder zu einer 

öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch 

Dritte vornehmen lassen. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwasser-

anlagen besteht nicht. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-

brauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-

fließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 

oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser 

gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 

gesammelten Flüssigkeiten. 

(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwas-

ser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche Abwas-

seranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung von Grund– und Drai-

nagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Regenrückhaltebecken, 

Regenüberlauf– und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und 

Versickerungs– und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden– und Rigolensysteme, 

Sickermulden/–teiche/–schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlage sind, 

sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Gemeinde Unterwachingen zur öffentli-

chen Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch für 

die Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 KAG sowie der 

Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs– und Grünflächen verläuft 

(Grundstücksanschluss). 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehand-

lung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. Dazu gehö-

ren insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwas-

ser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei ei-

ner Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs– und Rückhalteanlagen für Niederschlagswas-

ser, soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden.  

(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den öffentlichen 

Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichsmäßigen und reduzierten (gedrosselten) Ableitung 

von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnah-

mesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt. 

 

 

 



II. ANSCHLUSS UND BENUTZUNG 
 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestim-

mung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranla-

gen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser 

der Gemeinde Unterwachingen im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erb-

bauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die 

Stelle des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs– und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 

Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen Abwas-

seranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung 

einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der be-

triebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentlichen 

Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 

 

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage technisch 

unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffentliche Abwas-

seranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde Unterwachingen verlangen oder gestatten, dass das 

Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, kann 

die Gemeinde Unterwachingen den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage 

gestatten oder verlangen. 

 

§ 5 Befreiungen 

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseitigung 

und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach 

§ 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und so lange zu befreien, als ihm der Anschluss 

bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der 

eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirt-

schaftlich unbedenklich ist. 

 

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die Rei-

nigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die Schlammbeseiti-

gung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre 

Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefährden können oder die den in 

öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt 

auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 

1. Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den öf-

fentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, 

Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut– und Lederab-

fälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett– oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, 

Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl–/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzen-

schutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, mit Krankheitskeimen be-

haftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 



4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Konzentrate, Kraut-

wasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 1 

des Merkblatts DWA–M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. – DWA –, Theodor–Heuss–Allee 17, 

53773 Hennef) liegen. 

(3) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Einzelfall über die nach Abs. 2 einzuhaltenden An-

forderungen hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Ab-

wasseranlagen erforderlich ist. 

(4) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der 

Abs. 1 und 2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme 

im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entstehende Mehr-

kosten übernimmt. 

 

§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasser-

beseitigung ausschließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder wegen der 

Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häuslichen Ab-

wässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benut-

zung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Ab-

wasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leis-

tet. 

(3) Schließt die Gemeinde Unterwachingen in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, 

bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 

 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer 

Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies ins-

besondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentli-

che Belange erfordert. 

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentliche 

Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet werden. 

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von sonstigem 

Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde Unterwachingen. 

 

§ 9 Eigenkontrolle 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach § 3 

Abs. 1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der 

Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässerungsanlage einge-

baut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemä-

ßem Zustand gehalten werden. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für 

die Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Be-

triebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des letzten Be-

leges angerechnet, aufzubewahren und der Gemeinde Unterwachingen auf Verlangen vorzulegen. 

 



§ 10 Abwasseruntersuchungen 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vorneh-

men. Sie bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entneh-

men sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der Verpflich-

tete diese unverzüglich zu beseitigen. 

 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 Wasserhaushaltsge-

setz (WHG) durch die Gemeinde Unterwachingen verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen 

Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab– und Fortleitung von 

Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben insbesondere den An-

schluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren Grundstücken zu dulden. 

 

III. GRUNDSTÜCKSANSCHLÜSSE, GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGS-

ANLAGEN 
 

§ 12 Grundstücksanschlüsse 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde Unterwachin-

gen hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 

des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde 

Unterwachingen bestimmt. Die Gemeinde Unterwachingen stellt die für den erstmaligen Anschluss 

eines Grundstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit. 

(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen wird, er-

hält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, gelten beide 

Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde Unterwachingen kann mehr als einen 

Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In besonders begründe-

ten Fällen (z. B. Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Gemeinde Unterwachingen den Anschluss 

mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf Antrag 

zulassen. 

(4) Die Gemeinde Unterwachingen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere Grund-

stücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grund-

stücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 

34) neu gebildet werden. 

 

§ 13 Kostenerstattung 

(1) Der Gemeinde Unterwachingen sind vom Grundstückseigentümer zu erstatten: 

a) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 3); 

b) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der wei-

teren, vorläufigen und vorübergehenden Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 4).  

Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zustands auf 

den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlus-

ses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 

(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu unter-

halten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 



(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde Un-

terwachingen und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, 

so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Gemeinde Unterwachingen zu überneh-

men. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3) Unterhaltungs–, Änderungs–, Erneuerungs– und Beseitigungsarbeiten an privaten Grund-

stücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Gemeinde Unterwachingen vom Grundstückseigentümer mindes-

tens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 15 Genehmigungen 

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde Unterwachingen bedürfen 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren Ände-

rung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. Bei vo-

rübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder befris-

tet ausgesprochen. 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende Grund-

stücksentwässerungsanlagen) gleich. 

(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden Abwässer, 

die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. Außer-

dem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

– Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender 

Gebäude, der Straße, der Schmutz– und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem Grund-

stück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, 

Brunnen, Gruben, usw.; 

– Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden Gebäude 

im Maßstab 1:100 mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der Dachablei-

tung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite und der 

Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

– Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteilen im Maßstab 1:100 in der Richtung der 

Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der 

Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, bezogen 

auf Normalnull). 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage der An-

schlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde Unterwachingen einzuholen. Dort sind 

auch Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 

 

§ 16 Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzu-

stellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere 

die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen 

und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung ein-

führt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den An-

forderungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird. 

 

§ 17 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten 

herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu reinigen. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil 

der Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des Prüfschachts, 

herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

§ 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 



(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der letzte 

Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die öffentliche Ab-

wasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 20) wasserdicht aus-

geführt sein. 

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorübergehend − außer Betrieb gesetzt, so 

kann die Gemeinde Unterwachingen den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die 

Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Gemeinde Unterwachin-

gen kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer übertragen. 

 

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle 

oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 

Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu betrei-

ben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind 

vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf, 

zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde Unterwachingen gegenüber 

schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschrif-

ten über die Abfallentsorgung. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau 

und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers 

notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen an-

geschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuchspen-

der mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossen werden. 

 

§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb zu setzen, 

sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen ist. 

Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 

 

§ 20 Sicherung gegen Rückstau 

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere Toiletten mit 

Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als die Straßenoberfläche 

an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grund-

stückseigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grund-

stückseigentümer für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen. 

 

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, Indirek-

teinleiterkataster 

(1) Vor der Abnahme durch die Gemeinde Unterwachingen darf die Grundstücksentwässerungs-

anlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage be-

freit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von 

ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

(2) Die Gemeinde Unterwachingen ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prü-

fen. Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Abs. 1 und 2) sind verpflichtet, die Prüfun-

gen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen Ein-

blick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Von 

der Gemeinde Unterwachingen beauftragte Personen dürfen Grundstücke zur Überwachung der Ein-

haltung der satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung danach auferlegter Verpflichtungen 

betreten. 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat sie der 

Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 



(4) Die Gemeinde Unterwachingen ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkon-

trollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und 

Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, 

Betrieb oder Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem sogenannten Indirektein-

leiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde Unterwachingen geführt und auf Verlangen 

der Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Gemeinde 

Unterwachingen auf deren Anforderung hin die für die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erfor-

derlichen Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und 

der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwas-

servorbehandlungsanlage sowie der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören insbeson-

dere auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die 

Gemeinde Unterwachingen wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts– und Betriebsge-

heimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten. 

 

IV. ABWASSERBEITRAG 
 

§ 22 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde Unterwachingen erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, 

Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwas-

serbeitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben. 

 

§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene Grundstücke, 

für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, 

wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung 

der Gemeinde Unterwachingen zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so un-

terliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 

§ 24 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 

des Beitrags– bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des 

Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs– 

und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs– und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-

gentumsanteil beitragspflichtig. 

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs– oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 

Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

§ 25 Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der 

Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-

rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-

kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 26 Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der zulässi-

gen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder 

die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 

50 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche 



oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich angeschlos-

sen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der 

baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Ver-

bindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unbe-

rücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

§ 27 Nutzungsfaktor 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfak-

tor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00, 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 

4. bei vier– und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 

5. bei sechs– und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung 

zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor 

von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs– oder Grünflächengrundstücke, deren 

Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil 

mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, 

Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden keine Anwendung. 

 

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Ge-

schosszahl festsetzt 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist 

im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschosse 

gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen 

mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

 

§ 29 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine Bau-

massenzahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so gilt als 

Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 

wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-

len, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 

genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grundstücks-

fläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-

rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-

kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 

baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Voll-

geschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der ma-

ximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe 

der baulichen Anlage geteilt durch 

1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-

gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und  



2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete. 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-

gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Voll-

geschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der ma-

ximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, 

so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-

gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete. 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-

gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 

genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl sowohl 

die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Trauf-

höhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in eine Geschosszahl umzurech-

nen. 

 

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzungen im 

Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen 

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Bebau-

ungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der nähe-

ren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der genehmig-

ten Geschosse. 

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 34) gel-

tenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Ge-

schosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO gilt als Geschosszahl 

die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt 

durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl. Das Ergebnis wird auf eine 

volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die voraus–gehende volle Zahl abgerundet wer-

den. 

 

§ 32 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstanden ist 

oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl 

der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelassen 

wird; 



2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelas-

sen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bis-

her nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 

entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-

zung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere Beitrags-

pflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 

 

§ 33 Beitragssatz 

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: 

Teilbeiträge je m² Nutzungsfläche (§ 25) 

1. für den öffentlichen Abwasserkanal      2,75 € 

2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks   0,15 € 

 
§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

1. in den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal angeschlossen 

werden kann; 

2. in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung; 

3. in den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der Abwasseranlagen für das Grundstück 

genutzt werden können; 

4. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 

Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB; 

5. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 

eingetragen ist; 

6. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch einge-

tragen ist; 

7. in den Fällen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teilflächenab-

grenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere mit dem 

Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB, der Be-

bauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, 

jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 46 Abs. 7. 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen Abwasseranlagen hätten 

angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die Beitrags-

schuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 

(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend. 

 

§ 35 Vorauszahlungen, Fälligkeit 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge nach § 33 Nr. 2 

und 3 in Höhe von 80 v. H. der voraussichtlichen Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des 

Teils der öffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird. 

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat 

nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 

§ 36 Ablösung 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, 

mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren. 

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 

Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 



V. ABWASSERGEBÜHREN 
 

§ 37 Erhebungsgrundsatz 

(1) Die Gemeinde Unterwachingen erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 

Abwassergebühren. 

(2) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gemäß § 42 Abs. 2 wird eine Zählergebühr ge-

mäß § 44 erhoben. 

 

§ 38 Gebührenmaßstab 

(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutz-

wassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende Niederschlagswassermenge (Nie-

derschlagswassergebühr, § 41) erhoben. 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der eingeleite-

ten Schmutzwasser– bzw. Wassermenge. 

3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, bemisst sich die 

Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 

 

§ 39 Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte ist an-

stelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht 

die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Ge-

bührenschuldner über. 

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwasser anliefert. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr 

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist: 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermenge; 

2. bei nichtöffentlicher Trink– oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene Wasser-

menge; 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauch-

wasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete Wasser–/Schmutz-

wassermenge. 

(2) Auf Verlangen der Gemeinde Unterwachingen hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Ein-

leitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nut-

zung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf 

seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. 

 

§ 41 Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die bebauten und 

befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen 

Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasser-

anlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veran-

lagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des 

Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung 

des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten wie 

folgt festgesetzt wird: 

a) vollständig versiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen: 0,9; 

b) stark versiegelte Flächen, z. B. Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster: 0,6; 

c) wenig versiegelte Flächen, z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Porenpflas-

ter, Gründächer: 0,3. 



Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach Buchstaben a) 

bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am 

nächsten kommt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein Mulden–Ri-

golensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüberlauf den öf-

fentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit dem Faktor 0,2 berücksichtigt. 

(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen an-

geschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für Flächen, die an 

Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind, gilt Folgendes: 

a) bei Regenwassernutzung ausschließlich zur Gartenbewässerung werden die Flächen um 8 m² 

je m³ Fassungsvolumen reduziert; 

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 m² je m³ Fas-

sungsvolumen reduziert. Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit 

dem Boden verbunden sind sowie ein Mindestfassungsvolumen von 2 m³ aufweisen. 

 

§ 42 Absetzungen 

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wur-

den, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr (§ 40) 

abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung von Amts wegen. 

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines besonde-

ren Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vorschriften entspricht. 

Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückseigentümers ausschließlich von der Gemeinde 

Unterwachingen eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum der Gemeinde Unter-

wachingen und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungs-

satzung vom 23.03.2011 finden entsprechend Anwendung. 

(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen Zwischenzähler 

gemäß Abs. 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 20 m³/Jahr ausgenommen. 

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 

Zwischenzähler nach Abs. 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal er-

mittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Abs. 1 

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 16 m³/Jahr, 

2. je Vieheinheit bei Geflügel  5 m³/Jahr. 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Abs. 3 von der Abset-

zung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten Wassermenge abge-

setzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemel-

dete Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, min-

destens 50 m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person mindestens 30 m³/Jahr betragen. 

Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist ent-

sprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhe-

bung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Monats 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen. 

 

§ 43 Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser:  2,20 €. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 41) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,50 €. 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser:  2,20 €. 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 41 während des Ver-

anlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölf-

tel der Jahresgebühr angesetzt. 

 



§ 44 Zählergebühr 

(1) Die Zählergebühr gemäß § 38 Abs.2 beträgt 0,50 € / Monat. 

(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler erstmals 

eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

 

§ 45 Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des 

Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranla-

gungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Grund-

stückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen 

Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung mit 

Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des Abwassers. 

 

§ 46 Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Voraus-

zahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. Beginnt 

die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Be-

ginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs bzw. ein 

Viertel der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß § 41 zugrunde zu legen. Bei erst-

maligem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der 

Zwölftelanteil der Jahresniederschlagswassergebühr geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebühren-

schuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 47 Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die 

Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die 

geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 

durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 46 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig. 
 

VI. ANZEIGEPFLICHT, HAFTUNG, ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
 

§ 48 Anzeigepflicht 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde Unterwachingen der Erwerb oder die Veräußerung 

eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes 

gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig 

sind der Veräußerer und der Erwerber. 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der Gebührenschuldner 

der Gemeinde Unterwachingen anzuzeigen: 

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlage; 

b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser (§ 

41 Abs. 1 Nr. 3); 

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 

(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die öffentliche 

Abwasserbeseitigung hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücksflächen, von 



denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird (§ 41 Abs. 1), der Ge-

meinde Unterwachingen in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen Mit-

teilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundlagen für die Niederschlags-

wassergebühr von der Gemeinde Unterwachingen geschätzt. 

(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der Flur-

stücks–Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen sind 

unter Angabe der in § 41 Abs. 2 aufgeführten Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Flä-

chen notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde Unterwachingen stellt auf Anforderung 

einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 

(5) Ändern sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Versiegelungsgrad oder die an Zis-

ternen angeschlossene Fläche des Grundstücks um mehr als 10 m², ist die Änderung innerhalb eines 

Monats der Gemeinde Unterwachingen anzuzeigen. 

(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grundstücks 

oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde Unterwachingen mitzuteilen: 

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers; 

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder 

damit zu rechnen ist. 

(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde Unterwachingen mitzutei-

len, wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 

und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als 

Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen 

genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, 

hat der Grundstückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Grundstücksan-

schluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann. 

(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der bis-

herige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum Eingang der 

Anzeige bei der Gemeinde Unterwachingen entfallen. 
 

§ 50 Haftung der Gemeinde Unterwachingen 

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde Unter-

wachingen nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 

Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Stark-

regen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so erwächst 

daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträ-

gen oder Gebühren entsteht in keinem Fall. 

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 20) bleibt 

unberührt. 

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Gemeinde Unterwachingen nur für 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 51 Haftung der Grundstückseigentümer 

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge 

einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden Benutzung oder in-

folge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die 

Gemeinde Unterwachingen von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden 

geltend gemacht werden. 

 

§ 52 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde Unterwachingen überlässt; 

2. entgegen § 6 Abs. 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in die 

öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares Abwasser vorgegebenen 

Richtwerte überschreitet; 



3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche Abwas-

seranlagen einleitet; 

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung in öffentli-

che Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen sind; 

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unter-

liegt, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde Unterwachingen in öffentliche Abwasser-

anlagen einleitet; 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der Gemeinde Unter-

wachingen herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt; 

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Gemeinde Unterwachingen eine 

Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche Ab-

wasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des § 17 Abs. 

1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht recht-

zeitig vornimmt; 

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen 

oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwässerungsanlage an-

schließt; 

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in Betrieb 

nimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Abs. 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

nachkommt. 

 

VII. ÜBERGANGS– UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 53 Übergangsregelung 

Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler gemäß § 42 

Abs. 2 vorhanden, sind diese bei der Gemeinde unter Angabe des Zählerstandes und eines Nachwei-

ses über die Eichung des Zählers innerhalb von 4 Wochen anzuzeigen. Zwischenzähler, die den eich-

rechtlichen Vorschriften entsprechen, werden von der Gemeinde auf Antrag des Gebührenschuldners 

in ihr Eigentum entschädigungslos übernommen. § 42 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

§ 53 Inkrafttreten 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabe-

schuld gegolten haben. 

 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 

23.03.2011 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens– oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden–

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 

der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Unterwachingen geltend gemacht wor-

den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind. 

 

Ausgefertigt! Unterwachingen, den 17. Dezember 2025 

 
Timo Schulze 

Bürgermeister 



 
 

 

Frohes Neues Jahr 2026!!! 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde! 

Anlässlich des bevorstehenden neuen Jahres möchten wir Ihnen im Namen des aller 

Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterwachingen unsere 

herzlichsten Glückwünsche übermitteln. 

Möge das Jahr 2026 eine Zeit des Friedens, der Sicherheit und der gegenseitigen Herz-

lichkeit sein. Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Häuser von jeglichen Sorgen verschont 

bleiben und jeder Tag Ihnen einen Grund zum Lächeln schenkt. Vielen Dank für das 

Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen – es ist für uns die größte Motivation bei der 

Erfüllung unseres Dienstes. 

Ein glückliches neues Jahr! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Traub – Kommandant 

Piotr Nowek – Stellvertretender Kommandant 

Alle Kameraden aus der FFW Unterwachingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Nowek – Stellvertretender Kommandant 



 

Meldepflicht ist Bürgerpflicht 
 

 

Viele Mieter sind noch im Unklaren über ihre Verpflichtungen nach dem Meldegesetz. Der allgemei-

nen Meldepflicht unterliegt grundsätzlich jeder, der eine Wohnung im melderechtlichen Sinne be-

zieht. Die Vorschrift gilt nicht bei Wohnungen besonderer Art, wie Krankenhäuser oder Beherber-

gungsstätten. Hier gelten besondere Meldepflichten.  
 

Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde anzumelden.  

Nicht meldepflichtig ist, wenn  

• jemand, ohne aus der bisherigen Wohnung auszuziehen, eine Gemeinschaftsunterkunft bezieht, 

um Grundwehrdienst, Wehrübungen oder Zivildienst zu leisten. 

• jemand, der in Deutschland bereits eine Wohnung hat und für diese Wohnung seine Meldepflicht 

nachgekommen ist, für nicht länger als zwei Monate eine andere Wohnung bezieht. 

• jemand, der sonst im Ausland wohnt, für nicht länger als einen Monat eine Wohnung bezieht.  

Beim Umzug innerhalb derselben Gemeinde ist eine Ummeldung bei der Meldebehörde erforderlich.  

 

Die Pflicht der Meldung obliegt demjenigen, der eine Wohnung bezieht. Für Personen bis zum voll-

endeten 16. Lebensjahr obliegt diese Pflicht jedoch demjenigen, dessen Wohnung die Personen bezie-

hen. Wohnungsbesitzer – die Wohnungen vermieten – werden gebeten, eine Wohnungsgeberbestäti-

gung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes auszustellen und mit darauf zu achten, dass sich ihre Mie-

ter anmelden.  

 
 

Informationen zur bevorstehenden Fasnet für Eltern und Veranstalter 

Wichtige Jugendschutzbestimmungen 
 

 

Im Hinblick auf die Fasnet wird auf die wichtigsten Jugendschutzbedingungen hingewiesen: 

Branntwein (Schnaps u. Ä.) und branntweinhaltige Getränke (Cola–Schuss u. Ä.) dürfen nur an Per-

sonen ab 18 Jahren ausgegeben werden. Nach § 10 des Jugendschutzgesetzes ist es Kindern und Ju-

gendlichen unter 18 Jahren verboten, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Verstöße gegen die Bestim-

mungen des Gesetzes zum Jugendschutz in der Öffentlichkeit können als Ordnungswidrigkeit mit ho-

her Geldbuße geahndet werden. 

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten (z. B. Eltern) öffentli-

che Tanzveranstaltungen bis 24:00 Uhr besuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, ohne 

Begleitung eines Erziehungsberechtigten, ist es verboten, bei einer solchen Tanzveranstaltung anwe-

send zu sein. 

Erziehungsberechtigte sind Eltern und Personen über 18 Jahre, denen von den Eltern ausdrücklich die 

Aufsichtspflicht übertragen wurde! 

Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Erziehungsberechtigten dürfen ohne Altersbeschränkun-

gen an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 

 
 

Beratungstermin der Deutschen Rentenversicherung Baden–Württemberg 

bei der Stadtverwaltung Ehingen 
 

 

Der nächste Informations–, Beratungs– und Auskunftstag der Deutschen Rentenversicherung ist am 

Dienstag, den 13. Januar 2026 im Bürgerhaus Ehingen, Oberschaffnei, 1. OG, Schulgasse 21, vor-

gesehen. Öffnungszeiten: 2. Dienstag im Monat, 08:20 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 15:40 Uhr 

Eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0731 92041–0 erforderlich – hierzu Versiche-

rungsnummer bereithalten. 

Hinweise: Bitte Personalausweis / Reisepass und Versicherungsunterlagen mitbringen. 

Nur Beratung für kürzere Sachverhalte – keine Antragsaufnahme möglich – zur Antragsaufnahme nut-

zen Sie unsere Online–Services oder wenden Sie sich bitte an die Ortsbehörde beim Rathaus. 
 

Darüber hinaus steht die Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung in Ulm ganztägig zur Bera-

tung zur Verfügung. Die Anmeldeadresse beim Regionalzentrum in Ulm lautet: Wichernstr. 10, (Bas-

tei–Center) 89073 Ulm, Telefon 0731 92041–0 oder auch online unter www.eservice–drv.de/eTermin 



 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRDEN 
 

 

 

 
 

Was leisten Ertragsschadenversicherungen bei Afrikaner Schweinepest –  

und was kosten sie? 

Online–Informationsveranstaltung am Montag, 12. Januar 2026 um 19:30 Uhr 
 

 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) stellt derzeit eine der wirtschaftlich gravierendsten Tierseu-

chen für schweinehaltende Betriebe dar. Im Seuchenfall drohen existenzbedrohende finanzielle Ein-

bußen – nicht nur für unmittelbar betroffene Betriebe, sondern auch für landwirtschaftliche Unterneh-

men, die innerhalb der eingerichteten Restriktionszonen liegen. 

Zur Abmilderung dieser wirtschaftlichen Risiken bietet die Versicherungswirtschaft sogenannte Er-

tragsschadenversicherungen an. Die am Markt verfügbaren Angebote unterscheiden sich jedoch deut-

lich, etwa beim Versicherungsumfang, bei Selbstbehalten, Haftzeiten und entsprechend auch bei den 

Prämien. 

In einer Online–Veranstaltung informiert Wiebke Wennemer, Spezialistin für private und betriebliche 

Vorsorge bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, über die verschiedenen Versicherungsmo-

delle. Sie erläutert zentrale Fachbegriffe, gibt einen Überblick über bestehende Angebote und zeigt 

auf, worauf Betriebe bei der Auswahl eines passenden Versicherungsschutzes achten sollten. 

Veranstaltet wird die Informationsveranstaltung von den Landwirtschaftsämtern 

Alb–Donau–Kreis und Münsingen, dem vlf Alb–Donau–Ulm sowie dem Erzeuger-

ring Ulm–Göppingen–Heidenheim. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist online möglich unter: 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/202615/2566962 oder  

 
 

„Wald Erleben“–Programm für 2026: erste Veranstaltungen buchbar! 

Neues Buchungssystem geht im März online 
 

 

Das beliebte „Wald Erleben“–Programm 2026 ist ab sofort verfügbar und startet in das neue Jahr mit 

einer Neuerung: Es wird im Frühjahr komplett digitalisiert. Ob Waldführungen, Mitmachaktionen 

oder Sommercamps in den Wäldern rund um Ulm und im Alb–Donau–Kreis – das komplette Pro-

gramm ist dann online einsehbar und Anmeldungen, Abwicklung der Warteliste und Stornierungen 

laufen darüber künftig ganz bequem digital ab. Das neue, benutzerfreundliche Buchungssystem redu-

ziert den Aufwand für Veranstalter und Teilnehmende und sorgt für einfache, transparente Abläufe. 

Hinweise zu Teilnahmegebühren, Stornierungen oder Wartelisten gibt es ebenfalls direkt online bei 

der jeweiligen Veranstaltung.  

Aktuell wird die Umstellung vorbereitet: Für Veranstaltungen, die im Januar, Februar und März 2026 

stattfinden, erfolgt die Anmeldung wie bisher noch über ein einfaches Online–Formular. Dieses ist ab 

jetzt über die Internetseite www.alb–donau–kreis.de/walderleben abrufbar. Dort sind auch die Infor-

mationen zu den einzelnen Veranstaltungen verfügbar. Voraussichtlich ab März 2026 geht dann das 

neue Buchungsportal unter www.veranstaltungen.alb–donau–kreis.de an den Start. Ab diesem Zeit-

punkt können alle weiteren Veranstaltungen, die ab April 2026 stattfinden, darüber gebucht werden.  

Kalender–Flyer ersetzt Broschüre 

Zusätzlich wird ein kompakter Flyer zum Aufklappen veröffentlicht, in dem alle Veranstaltungen 

übersichtlich in einem Jahreskalender zusammengefasst sind. Die Flyer liegen in Kürze im Landrats-

amt Alb–Donau–Kreis, bei den Städten und Gemeinden, sowie in den Flyerkästen an beliebten Wald-

wanderwegen im Stadt– und Landkreis aus. 

Wir informieren nochmals über unsere Homepage und den „Wald Erleben“–Newsletter, sobald die 

Veranstaltungen über das neue Buchungsportal eingesehen und gebucht werden können. 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/202615/2566962
http://www.alb-donau-kreis.de/walderleben
http://www.veranstaltungen.alb-donau-kreis.de/


Das „Wald Erleben“–Programm 
Das Programm richtet sich besonders an Familien, es werden aber auch Veranstaltungen ausschließlich für 

Kinder oder Erwachsene angeboten – für jedes Interessengebiet ist etwas dabei! Für das Jahr 2026 hat das 

Team von „Wald Erleben“ neben den beliebten Klassikern auch neue spannende Veranstaltungen geplant.  

 
 

Ausstellung „ROTWERDEN – Die schöne Unvollkommenheit“  

eröffnet in der vh Ulm 
 

 

Am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 17:00 Uhr wird in der Ulmer Volkshochschule, Kornhaus-

platz 5, 89073 Ulm, die Ausstellung „ROTWERDEN – Die schöne Unvollkommenheit“ eröffnet. 

Diese außergewöhnliche Ausstellung ist durch eine Kooperation des Alb–Donau–Kreises, der Stadt 

Ulm und der Ulmer Volkshochschule entstanden. Sie wurde von dem Autor und Psychologen Diet-

rich Wagner gemeinsam mit Fotograf Sebastian Seibel gestaltet und widmet sich dem häufig tabui-

sierten Thema der Scham und der Unvollkommenheit.  

Wagner arbeitet seit über 25 Jahren mit Suchtpatientinnen und –patienten und hat in dieser langjähri-

gen Praxis erkannt, welch zentrale Rolle Scham für viele Menschen spielt – sowohl im Kontext von 

Sucht als auch im Alltag. Das Projekt „ROTWERDEN“ setzt diesen therapeutischen Dialog fort und 

versteht sich zugleich als Beitrag zur Prävention. Die Ausstellung eröffnet eine emotionale Orientie-

rungskarte, die Besucherinnen und Besucher dazu anregt, eigene Erfahrungen mit Verletzlichkeit und 

Unvollkommenheit zu reflektieren. 

Der Dialog zwischen Text und Fotografie bildet das zentrale Gestaltungselement. Er lädt dazu ein, 

die feinen Zwischentöne menschlichen Erlebens wahrzunehmen. „ROTWERDEN“ ist nicht nur eine 

Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Scham, sondern auch ein Plädoyer für Verständnis, Offen-

heit und Akzeptanz in zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Die Ausstellung ist vom 15. Januar bis 21. Februar 2026 geöffnet. Sie richtet sich an alle kunst– 

und kulturinteressierten Personen und steht werktags von 08:00 bis 21:00 Uhr sowie samstags von 

08:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. 

Der Besuch bietet die Möglichkeit, sich intensiver mit einem grundlegenden menschlichen Gefühl 

auseinanderzusetzen und Perspektiven für einen offenen Umgang damit zu gewinnen. 

Kontakt für Nachfragen 

Beauftragte für Suchtprävention Ulm / Alb–Donau–Kreis, Andrea Rösch 

E–Mail: andrea.roesch@alb–donau–kreis.de, Tel.: 0731 185–4341 

 

 

 

Beschäftigte: 

Minijob–Verdienstgrenze steigt 2026 auf 603 Euro 

Mindestlohn–Erhöhung ab Januar 
 

 

Zum 1. Januar 2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro auf 13,90 Euro pro Stunde. 

2027 ist eine weitere Erhöhung auf 14,60 Euro geplant. Das hat auch Auswirkungen auf Minijobs. 

Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Baden–Württemberg (DRV BW) hin.  
 

Der neue Mindestlohn betrifft neben Vollzeitbeschäftigten, auch rund 6,9 Millionen Minijobberinnen 

und Minijobber in Deutschland. Die monatliche Verdienstgrenze für Minijobs steigt durch die Kopp-

lung an den Mindestlohn von derzeit 556 Euro auf 603 Euro ab 2026 und 633 Euro ab 2027. Damit 

können geringfügig Beschäftigte künftig mehr verdienen, ohne ihren Minijob–Status zu verlieren.  
 

Seit Oktober 2022 ist die Verdienstgrenze bei Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt.  

Erhöht sich der Mindestlohn, steigt automatisch auch der maximal zulässige Monatsverdienst im Mi-

nijob. Durch diese Regelung bleibt das mögliche Arbeitspensum von etwa zehn Wochenstunden im 

Minijob weiterhin konstant, ohne dass der Minijob–Status verloren geht.  



Information: Weitere Informationen darüber hinaus erhalten Minijobberinnen und Minijobber sowie 

Arbeitgeber auf der Seite der Minijob–Zentrale unter www.minijob–zentrale.de. Empfehlenswert sind 

auch die Broschüren „Minijob – Midijob: Bausteine für die Rente“ und „Rente: Jeder Monat zählt“. 

Diese können auf www.deutsche–rentenversicherung.de herunterladen werden.  
 

 

 
 

Austausch zwischen Behörden und Projektierern beim Windenergie–Dialog  

im Regierungspräsidium Tübingen 
 

 

Die Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz des Regierungspräsidiums Tübingen 

hat zum Jahresende mit dem zweiten „Windenergie–Dialog“ entscheidende Akteure für den Ausbau 

der erneuerbaren Energien zusammengebracht. Mit dem Austausch zwischen Projektierern, Genehmi-

gungsbehörden und Fachbehörden sollen Hürden im Planungs– und Genehmigungsprozess abgebaut 

und dadurch der Ausbau beschleunigt werden. 

„Eine klare und transparente Kommunikation, ebenso wie ein vertrauensvoller Dialog zwischen allen 

Akteurinnen und Akteuren, sind wesentlich für ein erfolgreiches Windenergieprojekt“, betonte Regie-

rungspräsident Klaus Tappeser bei der Eröffnung der Veranstaltung. „Denn die Energiewende gelingt 

nur gemeinsam – und dieser Raum des Austauschs, den wir mit dem Windenergie–Dialog schaffen, 

ist Ausdruck genau dieser gemeinsamen Verantwortung.“    

Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 16. Dezember 2025 standen zwei Themenbereiche, die in der 

Genehmigung von Windenergieanlagen immer wieder zu intensiven Abstimmungen führen: Der 

Luftverkehr und die Windenergie im Wald. Beides sind Bereiche, in denen die Federführung und die 

landesweite Zuständigkeit bei einem Regierungspräsidium liegen: Das Regierungspräsidium Stuttgart 

ist verantwortlich für die Belange des Luftverkehrs und das Regierungspräsidium Freiburg kümmert 

sich um die Belange des Forsts.  

Das Programm abrundend stellte die Klimaschutz– und Energieagentur Baden–Württemberg, Bereich 

Erneuerbare BW, ihre Servicestellen Windenergie und Stromnetze vor. Die Angebote haben zum 

Ziel, praxisnahe Hilfestellungen zu bieten, Hürden abzubauen und den Austausch zwischen allen Be-

teiligten zu fördern. 

Daneben bestand für die rund 60 Vertreterinnen und Vertreter von Projektierern und Genehmigungs-

behörden genug Raum, um sich intensiv auszutauschen und zu vernetzen. 

Hintergrundinformationen:  
Zur Unterstützung der Energiewende und den damit verbundenen Themen und Fragestellungen rund um die 

Belange Energie und Klimaschutz wurde im Regierungspräsidium Tübingen im Jahr 2022 die Stabsstelle Ener-

giewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) als zentrale Anlaufstelle geschaffen. Die StEWK ist direkt 

bei Regierungspräsident Klaus Tappeser verortet und übernimmt eine wichtige Scharnierfunktion zwischen 

den verschiedenen Fachbereichen im Regierungspräsidium, den beteiligten Ministerien, Behörden, Regional-

verbänden sowie Kommunen. 

 

 
 

 

Jobcenter Alb–Donau: Im neuen Jahr mit Termin zum Jobcenter 
 

 

Ab Januar 2026 ist der Zugang zum Jobcenter Alb–Donau an den Standorten Ulm wie Ehingen nur 

noch mit Termin möglich. Wer dann ein Anliegen persönlich klären möchte, sollte vorab online einen 

Termin ausmachen. Vorteil ist, es entstehen keine unnötigen Wartezeiten mehr. Wer dennoch ohne 

Anmeldung kommt, kann sich vor Ort für den nächst möglichen Termin einbuchen. Eigens dafür sind 

Serviceplätze eingerichtet, Hilfestellung zur Anwendung gibt es bei Bedarf.  
 

Dringende Angelegenheiten wie nachweisbare finanzielle Notlagen oder das Einlegen von Wider-

sprüchen können weiterhin während der regulären Öffnungszeiten auch ohne Termin geklärt werden. 
 

 

Freie Termine sind auf www.jobcenter–alb–donau.de oder direkt über https://web.arbeitsagen-

tur.de/portal/terminvereinbarung/pc/jobcenter/anliegenauswahl mit wenigen Klicks buchbar.  

http://www.minijob-zentrale.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.jobcenter-alb-donau.de/
https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/pc/jobcenter/anliegenauswahl
https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/pc/jobcenter/anliegenauswahl


 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 
 

Freiwillige Feuerwehr Hausen am Bussen  
 

 

Am kommenden Mittwoch, den 14. Januar 2026, findet die erste Feuerwehrprobe im neuen Jahr 

statt. Treffpunkt ist um 19:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Hausen am Bussen. 
 

Um vollzählige und pünktliche Teilnahme wird freundlichst gebeten. 

Markus Traub – Schriftführer 

 
 

S S V Emerkingen e. V. 
 

 
 

Fußball – Junioren 
 

Bezirksmeisterschaft – Halle am 20. / 21. Dezember 2025 
 

A2–Junioren sind ausgeschieden  

B1–Junioren haben sich für die nächste Runde qualifiziert 

C1–Junioren haben sich für die nächste Runde qualifiziert 

E–Junioren spielten am Samstag, den 20. Dezember 2025 beim Turnier SSV  

Ehingen–Süd in der Längenfeldhalle in Ehingen: Am Ende wurde Platz 5 (von 

10 Mannschaften) belegt. Bemerkenswert: Das Remis gegen den Turniersieger Neu–Ulm! 
 

Hallenturniere nach Weihnachten  

E–Junioren:   in Munderkingen auf Platz 3, in Mengen das Finale verloren, also 2. Platz 

B–Junioren:  in Allmendingen auf Platz drei. 
 

Gruppe Jedermänner 
 

Die Jahresfeier 2025 wurde im Sportgemeinschaftshaus abgehalten. Nach der Sportstunde begrüßte 

Wolfgang Schillinger die Jedermänner mit Übungsleiterin Moni. Ihr wurde für die fachlich kompe-

tente und anspruchsvolle Anleitung der Übungsstunden der Dank in Form eines Geschenks ausge-

sprochen. Für die Vorbereitung des Menüs haben Sepp, Roland und Markus die Verantwortung über-

nommen. Zum Nachtisch gab es Bredla von Heidrun. Über die Gedichtvorträge von Klaus und Olaf 

konnte geschmunzelt werden. Zur Überraschung ließ sich auch der Weihnachtsmann sehen.  
 

Artikel aus der Südwestpresse vom  

24. Dezember 2025 „vor 25 Jahren“ 
 

 
 

…2026 

Die besten Wünsche vom SSV Emerkingen 



 

 

 

 

Trikot für die B–Junioren der SGM  
 

Das Sponsoring–Konzept der EnBW beinhaltet u. a. die punktuelle Unterstützung mit Sachspenden 

an der Basis.  

Im Rahmen dieses Konzeptes hatte die EnBW im Herbst 2025 eine Aktion „Dein Team. Euer Look. 

Unsere Energie.“ für Sportvereine gestartet. Die Vereine konnten sich für ein Team–Trikot bewer-

ben. Der SSV Emerkingen war bei der Bewerbung erfolgreich. Im Oktober dann die erfreuliche 

Nachricht, dass die B–Junioren der SGM Donau–Winkel einen Satz Trikot erhalten. Die Auslieferung 

erfolgte Mitte November. Dafür ein großer Dank an die EnBW.  

 

 
 

 

SONSTIGES 
 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) 
 

 

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allgemein–, Kinder–, Augen– und HNO–ärztli-

cher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kosten-

freien Rufnummer 116117 oder online unter www.docdirekt.de 
 

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Ehingen: 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Ehingen Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Kinder Ulm 

Alb–Donau Klinikum und Gesundheitszentrum Universitätsklinikum für Kinder– und Jugend– 

Spitalstraße 29, 89584 Ehingen   medizin, Eythstraße 24, 89075 Ulm 
 

Öffnungszeiten (neu)    Montag – Freitag 19:00 Uhr – 22:00 Uhr 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen   Samstag, Sonntag und Feiertagen 

09:00 Uhr – 19:00 Uhr    09:00 Uhr – 21:00 Uhr 
 

Docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117 

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschät-

zung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer tele-

medizinischen Beratung vermittelt werden. 

http://www.116117.de/
http://www.docdirekt.de/


Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst:                          Telefon 01801 116 116 (0,039 €/min) 
 

Der taggenaue Apotheken–Notdienst für Hausen am Bussen und Unterwachingen ist abrufbar über 

Telefon 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über Handy unter 22833 (max. 69 ct/min.), 

Internet: https://www.lak–bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html 
 

Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon 38 82. 
 

Ambulanter Pflegeservice der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales: 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586–586, Telefax 07391 586–587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

Telefon 0800 0586586 – Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

Pflegestützpunkt Alb–Donau–Kreis, Schillerstraße 30 (Gebäude B), 89077 Ulm:  

Frau Esther Blaum, Tel.: 0731 185–4505, E–Mail: esther.blaum@alb–donau–kreis.de 

Kontaktzeiten: Montag – Freitag. 

 
 

LandFrauenortsverein Obermarchtal und Umgebung 
 

 

„Lange Tradition der Agrartechnik“ – So lautet die Überschrift von unserer Betriebsbesichtigung 

bei Firma CLAAS in Bad Saulgau am Dienstag, den 24. Februar 2026. Die Führung beginnt um 

09:30 Uhr und dauert ca. 2 Stunden. Die Strecke des fußläufigen Rundgangs beträgt 2 km. Rollstuhl-

fahrer und Personen mit Herzschrittmacher können nicht teilnehmen. 

Das Mittagessen ist beim Erlebnishof Dreher in Lampertsweiler, mit anschließender Betriebsführung. 

Weil die Firma CLAAS bereits Anfang Februar eine Teilnehmerliste benötigt, ist der Anmeldeschluss 

für die Exkursion ist am Mittwoch, den 28. Januar 2026. 

Anmeldung  über WhatsApp oder Jessica Faad 07375 922642. 
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KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 
 

 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
 

 

Wochenspruch zum Sonntag, 11. Januar (1. Sonntag n. Epiphanias) 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Röm 8,14) 
 

Sonntag, 11. Januar 2026 

10:30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus 
 

Mittwoch, 14. Januar 2026 

19:30 Uhr  AA–Meeting im Gemeindehaus 
 

Sonntag, 19. Januar 2026 

10:30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus   
 

Hausmeisterstelle besetzt 

Zum 1. Januar 2026 konnte die Hausmeisterstelle fürs Gemeindehaus wieder besetzt werden. Mari-

anne Fiseli übernimmt die Hausmeisterposition und wird dabei unterstützt von ihrem Mann Matthias 

Fiseli, der sich um die Außenanlagen ums Gemeindehaus kümmern wird. Wir begrüßen beide sehr 

herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 

Pfarramt 

Pfarrer Hain ist erkrankt. Zugleich ist das Pfarramtssekretariat zurzeit nicht besetzt. Wir versuchen 

dennoch, wenigstens einmal in der Woche persönlich erreichbar zu sein. Das ist für mittwochs von 

09:30 Uhr bis 11:30 Uhr vorgesehen. Zu allen anderen Zeiten sind wir über den Anrufbeantworter 

telefonisch erreichbar: 07393 4997. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir rufen zurück, möglich-

erweise aber leider nicht zeitnah. Besser noch können Sie uns Ihre Nachricht per E–Mail zukommen 

lassen: Pfarramt.munderkingen@elkw.de. Die Mails werden täglich abgerufen. In dringenden Fäl-

len können Sie sich ans Pfarramt in Rottenacker wenden. Pfarrer Reusch ist telefonisch erreichbar un-

ter 07393 2298. 

 
 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 

ST. MARTINUS HAUSEN AM BUSSEN 

ST. COSMAS UND DAMIAN UNTERWACHINGEN 
 

 

 

Gottesdienste – Seelsorgeeinheit „Donau–Winkel“  

vom 9. Januar 2026 bis 18. Januar 2026 
 
 

Freitag, 9. Januar 2026  

18:00 Uhr Euch. Anbetung in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterwachingen 
 

Samstag, 10. Januar 2026  

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Sonntag, 11. Januar 2026 Taufe des Herrn 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier zum Kriegerjahrtag in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 
 

Montag, 12. Januar 2026  

17:00 Uhr Rosenkranz in Unterstadion 

18:30 Uhr Rosenkranz in Oberstadion 



Dienstag, 13. Januar 2026   

10:00 Uhr Kath. Eucharistiefeier im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Hundersingen 
 

Mittwoch, 14. Januar 2026 

07:30 Uhr Laudes in Munderkingen 

14:30 Uhr Eucharistische Anbetung Frauenberg 

15:00 Uhr Friedensgebet Frauenberg 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Moosbeuren 
 

Donnerstag, 15. Januar 2026  

18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Euch. Anbetung in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 
 

Freitag, 16. Januar 2026  

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Hausen am Bussen 
 

Samstag, 17. Januar 2026   Vorabend zum 2. Sonntag im Jahreskreis 

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Hundersingen 
 

Sonntag, 18. Januar 2026  2. Sonntag im Jahreskreis  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Rottenacker 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

09:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Oberstadion 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterwachingen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 

 
 

Hinweise und Mitteilungen für Hausen am Bussen und Unterwachingen 
 

 

Einladung zur Werktagsmesse in Hausen am Bussen 

Ein neues Jahr beginnt… 
Anlässlich des Jahreswechsels möchten wir alle Kirchengemeindemitglieder am Freitag, den 16. Ja-

nuar 2026 im Anschluss an die Werktagsmesse (Beginn 18:30 Uhr) in den Gemeinderaum in Hau-

sen am Bussen einladen, um bei Sekt und Gebäck auf das neue Jahr anzustoßen. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie dieses Angebot der Begegnung in unserer Gemeinde annehmen würden.  
 

Ihr Kirchengemeinderat 

 

Kath. Kirchengemeinden St. Martinus Hausen am Bussen / Luppenhofen und 

St. Cosmas und Damian Unterwachingen: 

Sternsinger sammelten 1.783,17 € 
 

„Christus mansionem benedicat“ – mit diesem Segensspruch zogen am Dreikönigstag insgesamt 24 

Sternsinger im Anschluss an den Aussendungsgottesdienst, welcher dieses Jahr für beide Gemeinden 

in Hausen am Bussen stattfand, in fünf Gruppen von Haus zu Haus in Hausen am Bussen, Luppenh-

ofen und Unterwachingen. 
 

Unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit!“ sammelten die Könige für 

die Kinder in Bangladesch folgende Spenden: 
 

Hausen am Bussen / Luppenhofen:  1.007,50 € 

Unterwachingen:        775,67 €. 



 

Die Sternsinger aus Hausen am Bussen und Unterwachingen mit Herrn Pfarrer Dr. Thomas Pitour: 

Auf dem Bild jeweils von links (H = Hausen am Bussen, U = Unterwachingen) 
 

Vordere Reihe: Mona Ziegler (H), Sarah Ertle (H), Marie Götz (H), Sina Ziegler (H), Leander Traub 

(H), Laura Ertle (H), Leonie Landler (H) und Niklas Traub (H) 

2. Reihe: Madleen Neubrand (U), Carla Traub (H), Lisa Auberer (U), Damian Kopp (U), Alessia Schmidber-

ger (U), Johanna Auberer (UW), Julia Traub (H) 

3. Reihe: Felicia Palmisano (U), Luisa Aßfalg (U), Elena Palmisano (U), Pfarrer Dr. Thomas Pitour, 

Nele Kräutle (H), Felizia Traub (H),  Letizia Neubrand (U), Leon Neubrand (U), Ludwig Aßfalg (U) 

und Matteo Kopp (U) 

 

  

Hinweise und Mitteilungen Seelsorgeeinheit Donau–Winkel 
 

 

 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro Munderkingen ist am Montag, den 12. Januar 2026 geschlossen. 

 

Liturgieausschusssitzung 
Der Liturgieausschuss trifft sich am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 17:00 Uhr, zur Sitzung im 

Gemeindehaus, kleiner Saal in Munderkingen. 

 

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder 
Am Freitag, den 9. Januar 2026, treffen sich die Erstkommunionkinder von 14:30 Uhr bis 16:00 

Uhr zum 1. Weggottesdienst in Munderkingen. 

 

Frischer Blechbläserklang zu Neujahr 
Voller Tatendrang und abwechslungsreicher Musik im Gepäck gastiert die BBOA, die Brass Band 

Oberschwaben–Allgäu in der Stadtpfarrkirche St. Dionysius in Munderkingen. In heller, warmer 

Atmosphäre präsentieren die rund 30 Musikerinnen und Musiker mit ihrem südtiroler Dirigenten 

Bernhard Reifer die klangliche und dynamische Bandbreite, die ein solches Orchester, bestehend aus 

artverwandten Instrumenten, zu bieten vermag. Lauschen Sie fanfarenartigen Einleitungen von Po-

saune, Tuba und Kornetten sowie warmen, sanften Klängen von Euphonium und Flügelhorn. Vervoll-

kommnet wird der Blechbläsersound durch das üppig instrumentierte Schlagwerk. Die BBOA freut 

sich auf Ihr Kommen und verspricht einen Ohrenschmaus, wie Sie ihn selten genießen dürfen.  
 

Konzerttermin: Sonntag, 11. Januar 2026, 16:00 Uhr 



 



 



 

Terminkalender 2026 

der Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen  
 

 

Januar 2026 
 

Samstag, 10.01.2026: SG Hausen am Bussen: Jahresabschlussfeier 

Dienstag, 13.01.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Mittwoch, 14.01.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Dienstag, 27.01.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

 

Februar 2026: 
 

Dienstag, 03.02.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Mittwoch, 11.02.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Samstag, 21.02.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Funkenfeuer 

21. / 22. Februar 2026: Feuerwehr Unterwachingen: Funkenfeuer und Schöne–Trinken  

Dienstag, 24.02.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Samstag, 28.02.2026 SuF Unterwachingen: Jahreshauptversammlung 

 

März 2026: 
 

Dienstag, 03.03.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Sonntag, 08.03.2026: Gemeinde: Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 

Mittwoch, 11.03.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Samstag, 14.03.2026: SuF Unterwachingen: Theaterbesuch in Emerkingen 

13.03. – 28.03.2026: Theatergruppe Emerkingen: Theatervorstellung 

Dienstag, 17.03.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Samstag, 21.03.2026: SG Hausen am Bussen: Jahreshauptversammlung 

Sonntag, 22.03.2026: Kath. Kirchengemeinde: Firmung (Weihbischof Dr. Gerhard Schneider) 

26. / 27. März 2026: SG Hausen am Bussen:  

   Jedermannschießen Schützenverein Hundersingen 

Sonntag, 29.03.2026:  SSV Emerkingen: Osterhasenfest 

 

April 2026: 
 

Dienstag, 07.04.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

 SG Hausen am Bussen: Freizeitbad „Bad Blau“, Blaustein 

Sonntag, 12.04.2026: Kath. Kirchengemeinde: Erstkommunion in Munderkingen 

Mittwoch, 08.04.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Freitag, 24.04.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Maibaum + Reisig 

Samstag, 25.04.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Kranzen Maibaum 

Dienstag, 28.04.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Donnerstag, 30.04.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Aufbau Maibaum 

 Feuerwehr Unterwachingen: Aufbau Maibaum 

 

Mai 2026: 
 

Freitag, 01.05.2026:  SG Hausen am Bussen: Maiwanderung 

Sonntag, 03.05.2026: Feuerwehr Hausen am Bussen: Floriansmesse in Unterstadion 

Dienstag, 05.05.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Donnerstag, 14.05.2026: Seelsorgeeinheit Donau–Winkel: Sternwallfahrt nach Unterstadion 

Dienstag, 19.05.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Samstag, 30.05.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Abbau Maibaum 
 

Juni 2026: 
 

Juni 2026: SG Hausen am Bussen: 1–tägige Radtour 

Dienstag, 02.06.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 



03.06. – 07.06.2026:  Musikkapelle Emerkingen: Musikertage 

Mittwoch, 10.06.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Dienstag, 16.06.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

13. / 20. / 27.06.2026: SuF und Feuerwehr Unterwachingen: Gemeinsamer Ausflug 

 

Juli 2026: 
 

Dienstag, 07.07.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Mittwoch, 08.07.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Dienstag, 21.07.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Sonntag, 26.07.2026: SG Hausen am Bussen: 36. Sommerfest 

Freitag, 31.07.2026: SuF Unterwachingen: Grillfest 

 

August 2026: 
 

Sommerferien: SG Hausen am Bussen: Ferienprogramm für Kinder 

Montag, 03.08.2026:  SuF Unterwachingen: Kinderfreundliche Radtour mit anschl. Grillen 

Dienstag, 04.08.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Dienstag, 18.08.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

 

September 2026: 
 

Dienstag, 01.09.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

05. – 06.09.2026:  SuF Unterwachingen: 2–tägige Radtour 

Mittwoch, 09.09.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Dienstag, 15.09.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Samstag, 19.09.2026: Sportgruppe und Feuerwehr Hausen am Bussen: Ausflug der Vereine 

Samstag, 26.09.2026: Kammermusikkreis Unterwachingen: Konzert in der Pfarrkirche 

Sonntag, 27.09.2026: Kath. Kirchengemeinde Unterwachingen:  

Patrozinium St. Cosmas und Damian Unterwachingen 

 

Oktober 2026: 
 

02. – 04.10.2026:  SuF Unterwachingen: Familienwochenende Laterns 

Dienstag, 06.10.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Mittwoch, 14.10.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Dienstag, 20.10.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Samstag, 03./10.10.2026: SSV Emerkingen: Weinfest 

Samstag, 24.10.2026: Musikkapelle Emerkingen: XXL–Party mit Herbstfest 

 

November 2026: 
 

Sonntag, 01.11.2026:  Kirchengemeinde: Allerheiligen 

Dienstag, 03.11.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Sonntag, 08.11.2026: Kath. Kirchengemeinde: Patrozinium St. Martinus Hausen am Bussen 

Mittwoch, 11.11.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Sonntag, 15.11.2026:  Gemeinde: Volkstrauertag in Hausen am Bussen 

 Musikkapelle Emerkingen: Vorspielnachmittag 

Dienstag, 17.11.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

 

Dezember 2026: 
 

Dienstag, 01.12.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

Sonntag, 06.12.2026:  SuF Unterwachingen: Advents– und Nikolausfeier 

Mittwoch, 09.12.2026:  Feuerwehr Hausen am Bussen: Feuerwehrprobe 

Samstag, 12.12.2026:  Musikkapelle Emerkingen: Jahreskonzert 

Dienstag, 16.12.2026: Feuerwehr Unterwachingen: Feuerwehrübung 

19. / 20.12.2026: SuF Unterwachingen: Hochzeitssuppe– und Haxenessen im  

  Gasthaus „Neuhaus“, Oberwachingen 


